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finden, zur Vervollständigung der nautischen Ver
öffentlichungen und zur Sicherung der Seefahrt,

c) die Koordinierung sämtlicher Arbeiten der Küsten-, 
Hafen- und Seevermessung sowie hydrographischer und 
geophysikalischer Beobachtungen und Unterstützung 
dieser Arbeiten durch die Bereitstellung zweckdien
licher Unterlagen und

d) die Sammlung und Erfassung sämtlicher hydrographi- 1 
scher Unterlagen vom Küstengebiet, den Seegewässern 
und dem Festlandsockel.

§3
(1) Der SHD ist.verantwortlich für die Kennzeichnung der 

Seegewässer und anderer Gewässer mit Seezeichen, wenn 
dies die nautische Sicherheit der Schiffahrt erfordert.

(2) Er hat die Verantwortung für
a) den Betrieb, die Unterhaltung und Wartung der festen 

und schwimmenden Seezeichen, die sich in seiner Rechts
trägerschaft befinden,

b) die Entscheidung über die Inbetriebnahme bzw. das 
Außerbetriebsetzen von festen und schwimmenden See
zeichen, auch wenn er für diese nicht Rechtsträger ist, 
und

c) die Prüfung von beleuchtungstechnischen Projekten für 
das Küstengebiet oder die Seegewässer hinsichtlich ihres 
störenden Einflusses auf die Wirksamkeit von Seezei
chen.

§ 4
Der SHD ist auf dem Gebiet der nautischen Veröffentlichun

gen und des Nautischen Warn- und Nachrichtendienstes ver
antwortlich für

a) die Erarbeitung und Herausgabe sowie den Vertrieb von 
Seekarten, nautischen Büchern und Mitteilungen sowie 
sonstigen nautischen Veröffentlichungen amtlichen Cha
rakters für den Seeverkehr,

b) die Koordinierung der zu leistenden Zuarbeiten von an- 
' deren staatlichen Organen, Kombinaten, Betrieben und
wissenschaftlichen Institutionen für die Herausgabe der 
nautischen Veröffentlichungen,

c) die Sammlung von nautischen Informationen und deren 
Verbreitung für die Verkehrsteilnehmer am Seeverkehr 
in den Seegewässern über den Nautischen Warn- und 
Nachrichtendienst und

d) die Wahrnehmung der Funktion des Landeskoordinators 
im internationalen System der koordinierten Verbrei
tung von Funk-Navigationswarnungen. III.

III.
Leitung und Struktur

§5
, (1) Der SHD wird vom Chef des Seehydrographischen Dien
stes nach dem Prinzip der Einzelleitung geleitet. Er ist per
sönlich verantwortlich für die Zusammenarbeit mit den zu
ständigen staatlichen Organen, mit gleichartigen Institutio
nen anderer Staaten und den entsprechenden internationalen 
Organisationen sowie für die Mitarbeit im international ko
ordinierten Funk-N avigations Warnsystem.

(2) In Wahrnehmung dieser Verantwortung hat der Chef 
des SHD das Recht,

a) zur Koordinierung der hydrographischen Arbeiten ge
mäß § 2 Abs. 2 Buchstaben b und c den Kombinaten, Be
trieben und Einrichtungen sowie wissenschaftlichen In
stitutionen, die derartige Arbeiten durchführen, die Er
laubnis zu erteilen,

b) die Erlaubnis mit Auflagen insbesondere zur unentgelt
lichen Überlassung von Arbeitsergebnissen, zum An

schluß an die staatlichen geodätischen Netze u. a. zu ver
binden,

c) in Übereinstimmung mit den zuständigen staatlichen 
Organen die Erlaubnis zur Einrichtung von Baggergut
schüttstellen oder anderen Verklappungsstellen in den 
Seegewässem zu erteilen. Die Erlaubnis kann mit Auf
lagen für den Betreiber verbunden werden;

d) Auflagen zur Beseitigung von Störungen, die Seezeichen 
in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigen oder beeinträch
tigen könnten, zu erteilen,

e) bei Beschädigung von Seezeichen des SHD andere staat
liche Organe mit der Sicherung und Wahrnehmung der 
Interessen des SHD zu bevollmächtigen,

f) in Erfüllung der Aufgaben des SHD zur Aufrechterhal
tung der nautischen Sicherheit in den Seegewässern mit 
den zuständigen zentralen und örtlichen Organen zu
sammenzuarbeiten und dazu Vereinbarungen oder Ver
träge abzuschließen und

g) bei den zuständigen Organen die Einleitung eines Ord
nungsstrafverfahrens zu beantragen.

§6
(1) Der SHD ist dem Ministerium für Nationale Verteidi

gung, Kommando der Volksmarine, unterstellt und hat seinen 
Sitz in Rostock.

(2) Der Chef des SHD wird vom Minister für Nationale 
Verteidigung berufen bzw. abberufen.

(3) Der Struktur- und Stellenplan des SHD werden vom 
Minister für Nationale Verteidigung bestätigt.

• §7
(1) Der SHD wird im Rechtsverkehr durch den Chef des 

SHD vertreten.
(2) Die Leiter der Fachbereiche des SHD sind berechtigt, 

den SHD im Rahmen ihres Aufgabenbereiches zu vertreten.
(3) Der SHD kann im Rechtsverkehr auch durch andere 

Mitarbeiter vertreten werden, wenn die schriftliche Vollmacht 
des Chefs des SHD vorliegt.

(4) Der Chef des SHD führt ein Dienstsiegel.
(5) Die Fahrzeuge des SHD können zusätzlich zu der in den 

Rechtsvorschriften festgelegten Dienstflagge eine Schom- 
steinmarke mit den Initialen des SHD führen.

§ 8
(1) Der SHD ist Haushaltsorganisation.
(2) Leistungen des SHD werden auf der Grundlage von 

Wirtschaftsverträgen gemäß den_ Rechtsvorschriften erbracht. 
Für die Berechnung der Leistungen werden die gesetzlichen 
Preise zugrunde gelegt.

IV.
Befugnisse

§9
Der SHD ist in Erfüllung seiner Aufgaben befugt,
a) nautische Veröffentlichungen zu verlegen, zu vervielfäl

tigen und mit gleichartigen Institutionen anderer Staa
ten und den entsprechenden internationalen Organisatio
nen auszutauschen,

b) Schriftverkehr und Informationsaustausch mit gleich
artigen Institutionen anderer Staaten und den entspre
chenden internationalen Organisationen zu führen,

c) am internationalen Fernsprech- und Femschreibverkehr 
insbesondere in seiner Funktion als Landeskoordinator 
für den Nautischen Warn- und Nachrichtendienst teilzu
nehmen und

d) die Erlaubnis zur Vervielfältigung und Verbreitung von 
Seekartenausschnitten und anderen nautischen Ver
öffentlichungen des SHD zu erteilen.


